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282/Ao Bc~ 

zu 285/J 

des Bundesministers für Inneres Dro H e t zen aue r 

auf die Anfrage der Abgeordn.e ten S k r i t e k und Genossen 9 

betreffend .Zuerkennung einer Pension an den im Jahre 1949 wegen Einleitung 

eines Volksgerichtsverfahrens gegen ihn nach Argenti.nien geflüchteten Pol. 

Revolnsp. Leopold Pribitzer. 

In Beantwort.ung der '{TOn den Het'.~'en Abgeordne ten Skr5.tek~ Wodica, 

Mondl und Gen;)ssen an mich gertchteten Anfrage vom 2 1 ,4'r, 96'7 Nr., 285/J 

(II'~567 der Be5J.agen Z,'.:. den sten.Jg:r.·8.pbJ .. schen. Pro:' )k·)i:'e:r! des National~ 

rates~ XI.GesetzgebQ~gsperj.ode\s betreffend Zuerkennung einer Pension 

an den im ,Jahre' ':)49 wegen. E:tnleit.llng eiO.es Volksgerichtsverfahrens gegen 

ihn nach Argenti.n:i..en genüchi:""~en PoJ:i.ze:1 .. 1':"·e~r:Leri:D.spektor Leopold Pribitzer, 

beehre ich mich mitzu.+:eilen~ 

Zu Frage '1 ~ Leopold Pri.bj.t~z;ter fi-el u?!.ter die Bestimmu::l.gen des Ar~ 

tikels 11 9 § '? Abs J 1 un.d. § 9 der NS··AmnesLi.e '1 957 ~ da das gegen ihn im 

Stadium der Vo:r'untersuchung befi.ndJ},che Ver fahr e:c. wegen. Verbrechen nach 

den §§ 8 U?J.d 10 des VArbotsgesetz~"s')947 gemäß Arttke.l III~ § 12 Absa 1 

Zo 1 und 2 ir.. Verbindung mi.t Abs c 2 d8r NB- ·Arrro.est.ie1 '1.5'7 ei.ngestellt wurde. 

Bei fristgerechtem Einbrizl.gen eines Ansuchec:),S um BeharJ.dlu.ng nach der. NS~ 

Amnestie : 957 war der Beamte daher e!J.tweder !.lach § 8 Abs 0 2 in das öster­

reichische Ruhestandsverha.:.tn:Ls aufzu!J.ehmen oder nach § 8 (3) des Beamten~ 

überleitungsgesetzes aus dem Dlenst7erha.l tn:l.s zum Deutschen Reich auszu~ 

scheidenv Leopold Pr1.b:i.tzer hatte am 1·.~.) :)7)8 ei.ne an:r'echenbare Gesamt·· 

dienstzeit von 22 Jahren~ 9 MO'Cl.aten und 1.3 Tagen aufzu.we::tseno Da das Bun­

deskanzleramt e:L:".er Fr:1.stnachs'.cht TI.ach § 45 der NS ·Amnestie 19.?7 zuge­

stimmt hat und in staatspolize:LU .. cher Hin.sicht gegen die Gewährung der 

Pension ke.1.ne Bedenken bestanden ~ wurde d.te Bundesp'Jlizeid:L~ektion Wien 

angewi.esen ~ den Genannten ir. das österreichische Ruhestandsverhältnis zu 

übernehmeno 

Zu Frage 2 g Dem Ruhegenuß des Beamten wird di .. e D:Lenstzeit vom 

31010'192': bis 12,3 ~ ~ 958 z:-lgru:::.degele gL Dies ergibt infolge der be­

günstigten Anrechnu:n.g der Wached:l..enstzeit im Verhiil tnis von 12 ~ "16 eine 

ruhegenußfähige Gesamtd:'Lenstzeit von r·J;CJ.d 23 JahreL :-:: 66 %~ D:ie Pension 

wird nach der Verwendrclgsgruppe VI .. 3 ~ D:Lel":1.stkIasse II~ Gehaltsstufe 5 

bemesseno Hiezu tritt eine Dienstzulage für 16 bis 21 Jahre und eine 

Ruhegenußzulage aus der Wachdien.stzu.lage für 17 Jahrec 
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Zu Frage 3: An Pribitzer wurde für die Zeit· vom Oktober 1966 bis ein­

schließlich April 1967 auf das von ihm bei der Länderbankerrichtete 

Konto der Betrag von S 150184,50 überwiesen< Die weiteren " Bezugsaus­

zahlungen wurden vom Zentralbesoldungsamt vorläufig sistiert, bis Pribitzer 

die nach § 35 Abs. 5 des Pensionsgesetzes 1965 vorgeschriebene Lebens­

bestätigung beibringt. 

Zu Frage 4: Die Tatsache, daß Leopold Pribitzer demPolizeiregiment 28 

angehörte, war dem Sachbearbeiter imZeitpunkt der Bearbeitung des Ge­

schäftsstückes bekannt, da es aus den im Bundesministerium für Inneres 

erliegenden Aufzeichnungen ersichtlich waro Das Polizeiregiment 28 hat 

aus den Polizeibatail16nen 62, 69 und einem dritten Bataillon,wahr­

scheinlich dem Polizeibataillon 33, bestandeno 

Es wurden lediglich hinsichtlich des Polizeibataillons 69 Vorerhe~ 

bungen in der Bundesrepublik Deutschland geführt, das in der Ukraine an 

Judenliquidierungen in Shitomir beteiligt gewesen sein sollo Konkrete 

Belastungen gegenüber Leopold Pribitzer ergaben sich jedoch nicht. Dies 

ergab auch eine Rückfrage in der Zentralstelle in Ludwigsburgo 

Zu Frage 5 und 6: Im Falle des Leopold Pribitzer wurde, wie in ähn­

lichen Fällen, eine Anfrage an das Berliner Document~Center gerichtet. 

Dort erlag jedoch nur die Mitgliedskarte des Genannten zur NSDAP. Aus 

dieser ist ersichtlich, daß Pribitzer am 30201932 der NSDAP beigetreten 

ist und die Mitgliedsnummer 1,6270904 (7840027) erhalten hat. Weitere 

Unterlagen sind nicht vorhanden. 
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